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von Höchſtdenſelben hul dreichſt mit dem freundlichſten Danke

entgegengenommen wurden , den die Deputation in allerhöchſtem

Auftrage den Kommilitonen darbringen durfte .

Hierauf bewegte ſich der Zug in beſter Ordnung auf den

Marktplatz zurück , woſelbſt vor dem Rathhauſe die Fackeln

verbrannt wurden , die keinem weitern Zwecke mehr dienen

ſollten , da ſie dem höchſten gedient , einer edlen und wahrhaften

Huldigung zum ſtrahlenden Ausdruck zu verhelfen .

Dieſe Ovation betrachten wir als Schluß der langen Reihe

ehrfurchtsvoller Huldigungen , welche das Vaterland ſeinem

erhabenen Herrſcherpaare zur Feier der alle
rhächſt

en Eae
lung dargebracht hat , welchen wir noch die Verzeichnung d
Gnadenakte , milden Stiftungen und Feſtgaben anreihen .

Gnadenakte Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs

Naus Anlaß Höchſtihrer Vermählung .

Außer einer Reihe von Ordensverleihungen , Charakteri

firungen , Beförderungen und Crnennungen im Hofs , Militär -

und Civilſtaate , womit Seine Königliche Hoheit den Tag

Höchſtihrer Vermählung , den 20 . September , im Vollgefühle

Ihrer eigenen Glückſeligkeit auch für Andere al einen be -

glückenden auszeichneten , haben Höchſtdieſelben ihn auch als

einen Tag der Gnade zu verkünden geruht
1. durch Erlaſſung des folgenden

General⸗Pardons :

Seine Königliche Hoheitder Großherzog haben

allergnädigſt geruht , den Refraktären und Deſerteuren , welche

von heute an binnen ſechs Monaten zur rückkehren, und

ſich bei der Civil - oder Militärbehörde melden , unter nach

folgenden näheren Beſtimmungen einen Generalpardon

zu bewilligen :
a. Nur Diejenigen ſind dieſer allerhöchſten Gnade theil

haftig , welche der erſten , einfachen Deſertion oder der

Refraktion ſich ſchuldig gemacht , und nur unter der Voraus



303

ſetzung , daß ſie nicht zugleich noch ein anderes gemeines oder

militäriſches Verbrechen verübt haben .

Die Refraktäre und Deſerteure , welche an den aufrühreriſchen

Bewegungen der Jahre 1848 und 1849 Theil genommen ,

haben jedoch dann auf den Generalpardon Anſpruch , wenn

ſie zu der Klaſſe gehören , gegen welche nach der allerhöchſten

Verordnung vom 14. Juli 1849 hierwegen ſtrafgerichtlich

nicht eingeſchritten werden ſoll .
b. Der Generalpardon erſtreckt ſich auf die Freiheitsſtrafe

und die Strafkapitulation , welche geſetzlich für die Refraktion

und Deſertion gedroht ſind . Auch werden die Rückkehrenden

in das ihnen entzogene Staatsbürgerrecht wieder eingeſetzt

und gilt die wegen ihres Austritts erkannte Vermögensſtrafe ,

ſo weit ſie noch nicht vollzogen iſt , gleichfalls als nachgelaſſen .

e. Die Rückkehrenden haben ihre geſetzliche Militärpflicht ,

ſo weit ſie ſolcher nicht vor ihrer Entweichung Genüge ge—

leiſtet , nachträglich zu erfüllen , ſind jedoch befugt , einen

Mann für ſich einzuſtellen .

2. Haben Seine Königliche Hoheit eine große Anzahl von

( mehr denn 70 ) Strafgefangenen in den verſchiedenen Straf -

anſtalten mit Erlaſſung ihrer Strafreſte begnadigt , und ihnen

theils bedingt , theils unbedingt die Freiheit geſchenkt , auch

mehreren Perſonen die gegen ſie erkannten und noch nicht

erſtandenen Geldſtrafen nachgelaſſen , ebenſo

3. von der Strafkompagnie 13 Militärſträflinge freigegeben .

Die Quelle des Segens aber , welche ſchon die Verlobung

Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich er —

ſchloſſen ( Seite 38 —50 dieſes Gedenkbuchs ) zeigte ihre Nach —

haltigkeit noch in erhöhtem Maaße in Folge der Vermählung

durch folgende

milde Stiftungen ,

welche als die unvergänglichſten Denkmale an dieſes hoch

wichtige Ereigniß gemacht worden ſind :

Von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog Friedrich

von Baden für das Königlich Preußiſche 7. Uhlanenregiment ,

deſſen Chef der Großherzog iſt , eine beſondere Stiftung bei
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